
  
 

Die wiederkehrende Überprüfung  
der Grundstücksentwässerungsanlagen 

Eine Information an alle Grundstückseigentümer  
 
 

Warum müssen 
Kanäle überprüft 
werden ? 
 
Wie jedes andere Bauwerk 
unterliegt auch ein Abwas-
serkanal einem natürlichen 
Alterungsprozess. In be-
stimmten Zeitabständen ist 
es deshalb erforderlich, den 
Zustand des Kanals zu 
überprüfen. Damit wird eine 
zuverlässige Ableitung des 
Abwassers gewährleistet 
und eine Verschmutzung 
des Grundwassers ver-
hindert. 
 
Rechtliche Grundlage für die 
Überprüfungspflicht von pri-
vaten Grundstücksentwäs-
serungsanlagen ist die 
Entwässerungssatzung der 
Stadt Nürnberg. Die Über-
prüfungen sind demnach 
von den Grundstückseigen-
tümern zu veranlassen. 
 

 Welche Kanäle 
müssen überprüft 
werden ? 
 
Alle Teile der Grundstücks-
entwässerungsanlage, die 
im Erdreich oder unter 
Gebäuden verlegt sind und 
an die öffentliche Kanalisa-
tion angeschlossen sind, 
müssen überprüft werden. 
 
Eine Überprüfung ist nicht 
erforderlich: 
• Bei Regenwasserleitun-

gen, die an einen 
Regenwasserkanal (im 
Trennsystem) ange-
schlossen sind. 

• Bei Abwasserleitungen 
der Hausinstallation, die 
über der Erde oder 
innerhalb von Gebäu-
den liegen (z.B. Fall-
rohre oder Anschluss-
leitungen von Sanitär-
gegenständen). 

 
 
 
 
 
 

Zur Grundstücksentwässerungs-
anlage gehören auch: 
- Der Anschlusskanal im 

öffentlichen Bereich (also 
z.B. unter Straßen oder 
öffentlichen Grünflächen). 

-  Der Anstich an den öffent-
lichen Kanal. 

- Bauteile wie zum Beispiel 
Rückstauverschlüsse, Fett- 
oder Benzinabscheider. 

- Der Revisionsschacht im 
Grundstück 

 
 
 

 Wer führt die Über-
prüfung durch ? 
 
 
Mit der Untersuchung sind 
fachkundige Firmen  zu 
beauftragen. Die Firmen 
sollten: 
• Im Besitz des „Güte-

zeichens Kanalbau“ der 
Gruppe „I“ (Inspektion) 
sein. 

• Oder dem „Verband 
deutscher Rohr- und 
Kanaltechnikunternehm
en“ (VDRK) angehören 
und mit den Gütesiegeln 
„RR“ (Rohrreinigung) 
und „I“ (Inspektion) 
zertifiziert  sein. 

• Oder ein DWA-Ki-Zerti-
fikat (Kanalinspektions- 
Zertifikat der Deutschen 
Vereinigung für Wasser-
wirtschaft, Abwasser 
und Abfall) besitzen. 

  
 
 
 
 
 
 

Geeignete Firmen für die 
Überprüfung finden Sie: 
- in den „Gelben Seiten“ unter 

den Rubriken „Kanalsanie-
rung“ oder „Kanalunter-
suchungen“  

- im Internet.  
 
Informationen erhalten Sie auch 
bei den entsprechenden Innun-
gen und Verbänden. Aus wett-
bewerbsrechtlichen Gründen darf 
die Stadtentwässerung Nürnberg 
keine Firmen empfehlen. 
  

 

 



 

Was sind die 
Voraussetzungen für 
die Überprüfung ? 
 
Die mit der Überprüfung 
beauftragte Firma benötigt 
für die Überprüfung einen 
Plan der Grundstücks-
entwässerungsanlage. Soll-
ten Sie keinen solchen Plan 
besitzen, so können Sie ihm 
gegen Kostenerstattung in 
der Registratur erhalten 
(Bauhof 2, Untergeschoss).  
 
Die Entwässerungspläne 
werden nur an den Grund-
stückseigentümer oder des-
sen Bevollmächtigten aus-
gegeben. Bringen Sie des-
halb Ihren Personalausweis 
beziehungsweise eine Voll-
macht des Grundstücks-
eigentümers mit.  
 
 
 
 
 
 
 
Die Zulassung für eine Überprü-
fung vom öffentlichen Kanal aus 
erhält die beauftragte Firma bei: 
Stadtentwässerung und  
Umweltanalytik Nürnberg  
Werkbereich Stadtentwässerung 
Abwasserableitung / Kanalbetrieb  
Muggenhofer Straße 208 
90429 Nürnberg 
Tel.: 0911/231-4539 
Fax: 0911/231-5643 
E-Mail: sun@stadt.nuernberg.de 
 
Bei Veränderungen an der 
Grundstücksentwässerungsanlage 
(wie z.B. beim Bau eines 
Revisionsschachtes) ist recht-
zeitig vor Baubeginn eine ent-
wässerungstechnische Geneh-
migung durch die Stadt-
entwässerung und Umwelt-
analytik Nürnberg, Abteilung 
Grundstücksentwässerung, er-
forderlich. 
 
 
 

 Wie wird die 
Überprüfung  
durchgeführt ? 
 
Die Überprüfung erfolgt 
durch Kamerabefahrung. 
Ausgangspunkt ist in der 
Regel ein im Grundstück vor-
handener Revisionsschacht. 
Reinigungsöffnungen im Ge-
bäude können ebenfalls ge-
nutzt werden. In Ausnahme-
fällen ist die Überprüfung 
vom öffentlichen Kanal aus 
möglich. Hierfür muss die 
ausführende Firma eine Zu-
lassung bei der Stadtent-
wässerung und Umwelt-
analytik Nürnberg beantra-
gen. Sollte keine dieser 
Möglichkeiten zum Erfolg 
führen, ist eine Kontroll-
öffnung im privaten Kanal zu 
schaffen. Im Regelfall ist ein 
Revisionsschacht im Grund-
stück zu errichten. Bei Platz-
mangel ist jedoch auch der 
Einbau von Reinigungs-
öffnungen im Gebäude sinn-
voll.  
 
Nach heutigem technischen 
Stand können nahezu alle 
Teile einer Grundstücksent-
wässerungsanlage mittels 
Kamerabefahrung überprüft 
werden. 
 
 
 
 
 
 
Auch bei Gemeinschaftskanälen 
(z.B. bei Reihenhäusern oder 
Garagenhöfen) sind die Über-
prüfungen von den Grundstücks-
eigentümern zu veranlassen. 
Über die vom Einzelnen zu 
tragenden Kostenanteile müssen 
sich die Eigentümer unter-
einander auf privatrechtlicher 
Basis einigen. 
 
 
 

 Sind zusätzliche 
Untersuchungen 
erforderlich ? 
 
Eine zusätzliche Dichtheits-
prüfung mittels Wasser-
standsfüllung ist nur not-
wendig, wenn der Kanal 
älter als 40 Jahre ist:  
• Bei Grundstücken im 

Wasserschutzgebiet.  
• Bei Grundstücken, von 

denen gewerbliches oder 
industrielles Abwasser 
abgeleitet wird und  
deren Abwasser gemäß 
Entwässerungssatzung 
regelmäßig untersucht 
wird. 

 
Bei der Wasserstands-
füllung muss das Wasser 
eine Füllhöhe von 10 cm 
über dem Rohrscheitel er-
reichen. Nach einer Be-
ruhigungszeit von 15 Minu-
ten darf sich während der 
darauf folgenden 15 
Minuten (Prüfzeitraum) kein 
nennenswerter Wasser-
verlust einstellen. 
 
Bei Fettabscheidern oder 
Leichtflüssigkeitsabscheidern 
(„Benzinabscheidern“) muss 
die Dichtheitsprüfung gemäß 
den jeweiligen DIN-Vor-
schriften alle 5 Jahre im 
Rahmen der dort festgeleg-
ten Generalinspektion erfol-
gen 
 
 
Eine zusätzliche Wasserstands-
füllung wird empfohlen, wenn die 
Kamerabefahrung kein ein-
deutiges Prüfergebnis ergeben 
hat. Es können so unter Umstän-
den teuere Sanierungsarbeiten 
bei Fehlinterpretation des Prüf-
ergebnisses vermieden werden. 
 

Das Alter des Kanals können Sie 
dem Entwässerungsplan Ihres 
Grundstücks entnehmen.  
 



  
 

Was ist zu tun, wenn 
Schäden festgestellt 
wurden ? 
 
Wurden bei Kamera-
befahrung oder Dichtheits-
prüfung Schäden (Risse, 
Verwurzelungen, etc.) am 
Kanal festgestellt, so sind 
diese umgehend zu 
sanieren. Firmen, die 
Kanalsanierungen durch-
führen, sind ebenfalls in den 
„Gelben Seiten“ oder im 
Internet zu finden. 
 
Nach der Sanierung muss 
erneut eine Dichtheits-
prüfung erfolgen: 
• Bei neu errichteten 

Kanälen und bei der 
Sanierung mit Inlinern 
eine Prüfung gemäß DIN 
EN 1610 (Wasser-
standsfüllung bis Ge-
ländeoberkante oder 
Luftdruckprüfung). 

• In allen anderen Fällen 
mittels Wasserstands-
füllung bis 10 cm über 
dem Rohrscheitel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte beachten Sie, dass 
Änderungen an der Grund-
stücksentwässerungsanlage, wie 
zum Beispiel der Neubau des 
Anschlusskanals, genehmigungs-
pflichtig sind. Nähere 
Informationen enthält unser 
Merkblatt „Neubau und Änderung 
von Grundstücksentwässerungs-
anlagen“, das Sie ebenfalls im 
Internet finden. 
 
 

 Was ist nach Ab-
schluss der Über-
prüfung zu tun ?  
 
Die Überprüfung (Kamera-
befahrung oder Dichtheits-
prüfung) ist durch ein Prüf-
protokoll zu dokumentieren.  
 
Das Formular „Prüfprotokoll 
wiederkehrende Über-
prüfung“ wird durch die von 
Ihnen beauftragte Firma 
ausgefüllt und muss 
unbedingt vom Grund-
stückseigentümer und  von 
der ausführenden Firma 
unterzeichnet werden. 
 
Das ausgefüllte und unter-
zeichnete Prüfprotokoll 
senden Sie bitte zusammen 
mit einer Kopie des Ent-
wässerungsplanes, auf der 
die überprüften Leitungen 
eingezeichnet sind, der 
Stadtentwässerung und Um-
weltanalytik Nürnberg, 
Abteilung Grundstücksent-
wässerung zu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die auf dem Prüfprotokoll 
gemachten Angaben ist aus-
schließlich der Grundstücks-
eigentümer verantwortlich.  
 
Auch wenn Mängel festgestellt 
wurden, ist ein Prüfprotokoll an 
die Stadtentwässerung und 
Umweltanalytik Nürnberg zu 
senden. 
 
 
 
 

 Welche 
Überprüfungsfristen 
sind zu beachten ? 
 
Eine Dichtheitsprüfung, die 
beim Neubau der Grund-
stücksentwässerungsanlage 
durchgeführt wurde, zählt 
als erstmalige Überprüfung. 
In der Regel ist dies bei 
Neubauten ab dem Jahr 
1992 der Fall. 
 
Wurde die Grundstücks-
entwässerungsanlage beim 
Neubau nicht überprüft, so 
ist eine Überprüfung un-
verzüglich nachzuholen.  
 
Die Fristen der Wieder-
holungsprüfung sind ab-
hängig von der Lage des 
Grundstücks und der Art 
des abgeleiteten Abwassers. 
 
• alle 5 Jahre 

Fett- und Leichtflüssig-
keitsabscheider im Rah-
men der General-
inspektion. 

• alle 10 Jahre 
Bei Grundstücken im 
Wasserschutzgebiet. 

• alle 15 Jahre   
Bei Grundstücken, von 
denen gewerbliches 
oder industrielles Ab-
wasser abgeleitet wird 
und  deren Abwasser 
gemäß Entwässerungs-
satzung regelmäßig 
untersucht wird. 

• alle 25 Jahre  
Bei allen anderen 
Grundstücken. Eine 
Dichtheitsprüfung mittels 
Wasserstandsfüllung ist 
hier nicht nötig. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Wo erhalten Sie das 
Formular ?  
 
Das Formular „Prüfprotokoll 
wiederkehrende Überprü-
fung“ erhalten Sie: 
 
• Im Internet unter der 

Adresse: 
www.abwasser.nuernberg.de 

/service/formulare.html 
 
• oder direkt bei uns:  
Stadtentwässerung und 
Umweltanalytik Nürnberg 
Werkbereich Stadtentwässerung 

Grundstücksentwässerung 
Peuntgasse 12 
90402 Nürnberg  
 
Tel.: 0911/231-3009  
Fax: 0911/231-3877 

E-Mail: sun-s3@stadt.nuernberg.de  
 
 
Wir senden Ihnen auf An-
forderung gerne das er-
forderliche Formblatt zu. 

 Haben Sie noch 
Fragen ? 
 
Sollten Sie noch Fragen zur 
wiederkehrenden Überprü-
fung der Grundstücksent-
wässerungsanlagen haben, 
wenden Sie sich bitte an 
uns: 
 
Stadtentwässerung und 
Umweltanalytik Nürnberg 
Werkbereich Stadtentwässerung 

Grundstücksentwässerung 
Peuntgasse 12 
90402 Nürnberg 
 
oder:  
 
Dienstleistungszentrum Bau 
Lorenzer Straße 30 
90402 Nürnberg 
 
 
Tel.: 0911/231-3009  

Fax: 0911/231-3877 
E-Mail: sun-s3@stadt.nuernberg.de 
Internet:  www.sun.nuernberg.de 

 

 Unsere 
Öffnungszeiten:  
 

Abteilung 
Grundstücksentwässerung: 
 

Mo., Di., Do.  
8.30 Uhr bis 15.30 Uhr 
 

Mi., Fr.   
8.30 Uhr bis 12.30 Uhr 

 

Registratur Bauhof 2: 
 

Mo., Di., Do.  
8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
13.00 Uhr bis 15.30 Uhr 
 

Mi., Fr.   
8.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
 
Tel.:  0911 / 231-4217 
 0911 / 231-4837 
 0911 / 231-4854 

Herausgeber: Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg, Januar 2010  

Informationen zur Stadtentwässerung und Umweltanalytik finden Sie im Internet: www.sun.nuernberg.de 
 

Die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg 
ist ein zertifizierter Betrieb: 
Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001:2008 
Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001:2005 


